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(54) NOTENPULT

(57) Es wird ein neuartiges Notenpult vorgeschla-
gen, das ein Stativ und eine an dem Stativ angeordnete
Notenablage aufweist, wobei die Notenablage ein No-
tenanlagelement mit einer ebenen Notenanlagefläche
und ein Notenstützelement mit einer ebenen Notenstütz-

fläche aufweist, wobei die Notenstützfläche in einem
Winkel von im Wesentlichen 90° zu der Notenanlageflä-
che angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Notenablage des Notenpultes zu wenigstens 70 Vol.-%
aus Filz besteht.
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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand der mit der vorliegenden An-
meldung beanspruchten Erfindung ist ein Notenpult mit
einem Stativ und einer an dem Stativ angeordneten No-
tenablage, wobei die Notenablage ein Notenanlagele-
ment mit einer ebenen Notenanlagefläche und ein No-
tenstützelement mit einer ebenen Notenstützfläche auf-
weist, wobei die Notenstützfläche in einem Winkel von
im Wesentlichen 90° zu der Notenanlagefläche angeord-
net ist.
[0002] Notenpulte dienen dazu einem Musiker die in
einem Notenheft abgedruckten Noten "auf Augenhöhe"
zu präsentieren. Viele Notenpulte weisen hierfür ein Sta-
tiv auf, an dessen oberem Ende eine Notenablage an-
geordnet ist, und Notenpulte dieser Art werden umgangs-
sprachlich häufig auch als Notenständer bezeichnet.
[0003] Die Notenablage von Notenpulten weist typi-
scherweise zwei wesentliche Bestandteile auf: ein No-
tenanlageelement, an welches ein Notenheft angelegt
werden kann, und ein Notenstützelement, das am unte-
ren Ende des Notenanlageelements angeordnet ist, um
das Herabgleiten des an die Notenanlagefläche des No-
tenanlageelements angelegten Notenhefts zu verhin-
dern, wenn die Notenanlagefläche in einem bestimmten
Neigungswinkel ausgerichtet ist.
[0004] In den meisten Fällen stehen die Anlagefläche
des Notenanlagelements und die Stützfläche des Noten-
stützelements in einem rechten Winkel zueinander, da
so das Herabrutschen des Notenheftes auch bei sehr
steilen Neigungswinkeln verhindert werden kann, ohne
jedoch beim Umblättern der Blätter des Notenheftes zu
stören.
[0005] Um die Höhe, in der die auf einer Notenablage
abgelegten Noten präsentiert werden, variieren zu kön-
nen, weisen viele Notenpulte teleskopartig ineinander
angeordnete Stativstangen auf, die in verschiedenen
Auszugspositionen arretiert werden können, wodurch
das Stativ in der Höhe verstellbar ist. Alternativ kann eine
Notenablage auch an einer starren Stativstange auf und
ab beweglich angeordnet sein und in verschiedenen Hö-
hen daran fixiert werden. Ein beispiel für ein Notenpult
mit teleskopartig ineinander angeordneten Stativstan-
gen ist in dem Deutschen Patent DE 893 433 offenbart,
das am 8. Juli 1949 für die Herren Albert und Rudolf
Spieth erteilt wurde.
[0006] Üblicherweise bestehen Notenpulte aus Metall,
Holz, harten Kunststoffen und/oder Kombinationen hier-
von. Je nach Größe des Notenpultes und dem Material
oder den Materialien, aus denen es gefertigt ist, weist
das Notenpult ein gewisses Gewicht auf, und insbeson-
dere bei Notenpulten mit einer Notenablage aus Massiv-
holz liegt der Schwerpunkt des Notenpultes vor allem bei
größeren Stativhöhen relativ weit oben, was typischer-
weise über entsprechend schwere oder breit aufstellbare
Stativfüße im Sinne der Stabilität kompensiert werden
muss.
[0007] Insbesondere in alltäglichen Probensituationen

kann es hin und wieder vorkommen, dass ein Notenpult
versehentlich umstürzt, was zu einer Beschädigung des
Bodens aber auch von möglicherweise in der Nähe be-
findlichen Musikinstrumenten führen kann. Unter Um-
ständen können umstürzende Notenpulte auch selbst
beschädigt werden oder gar zu Bruch gehen.
[0008] Es besteht daher ein Bedarf nach einem Noten-
pult, das eine höhere Standstabilität aufweist, um die Ge-
fahr des Umstürzens des Notenpultes zu verringern.
[0009] Vor diesem Hintergrund wird mit der vorliegen-
den Erfindung ein Notenpult der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
dessen Notenablage zu wenigstens 70 Vol.-% aus Filz
besteht.
[0010] Dadurch, dass die Notenablage des mit der vor-
liegenden Anmeldung beanspruchten Notenpultes zu
wenigstens 70 Vol.-% aus Filz besteht, reduziert sich
dessen Gewicht im Vergleich zu Notenpulten mit Note-
nablagen aus Metall, Holz, harten Kunststoffmaterialien
und Kombinationen hiervon signifikant, und die Stand-
stabilität wird optimiert, indem durch die Verwendung des
relativ leichten Filzmaterials der Schwerpunkt deutlich
niedriger liegt.
[0011] Der bei vielen herkömmlichen Notenpulten ver-
wendete vernickelte Stahl weist typischerweise eine
Dichte im Bereich von 7,85 bis 7,87 g/cm3 auf. Die Roh-
dichte üblicherweise verwendeter Holzarten, wie z.B. Bu-
chenholz, Eichenholz oder Ebenholz liegt im Bereich von
0,7 bis 1,0 g/cm3. Die Dichte von harten Kunststoffma-
terialien, wie z.B. Hart-PVC und Acrylglas, liegt im Be-
reich von 1,0 bis 1,4 g/cm3.
[0012] Im Vergleich hierzu liegt die Rohdichte des er-
findungsgemäß verwendeten Filzes im Bereich von 0,05
bis 0,68 g/cm3. Vorzugsweise beträgt die Rohdichte des
erfindungsgemäß verwendeten Filzes wenigstens 0,1
g/cm3, wenigstens 0,2 g/cm3 oder wenigstens 0,25
g/cm3, wenn eine besonders hohe Stabilität und Festig-
keit gewünscht ist. Vorzugsweise beträgt die Rohdichte
des erfindungsgemäß verwendeten Filzes höchstens 0,6
g/cm3, höchstens 0,5 g/cm3 oder höchstens 0,4 g/cm3,
wenn ein besonders geringes Gewicht gewünscht ist.
[0013] Alleine schon durch das niedrigere Gewicht im
Vergleich zu herkömmlich verwendeten Materialien be-
steht eine geringere Gefahr der Beschädigung des Bo-
dens oder von möglicherweise in der Nähe befindlichen
Musikinstrumenten, wenn das an sich schon standstabi-
lere erfindungsgemäße Notenpult doch einmal verse-
hentlich umstürzt. Darüber hinaus besteht bei Filz keine
Gefahr, dass es bei einer Beschädigung des Materials
zu Absplitterungen kommen kann, die eine erhöhte Ver-
letzungsgefahr darstellen könnten.
[0014] Eine noch höhere Standstabilität und ein noch
geringeres Gewicht wird erreicht, wenn die Notenablage
zu wenigstens 80 Vol.-%, zu wenigstens 90 Vol.-% oder
gar vollständig aus Filz besteht.
[0015] Bei den Varianten des erfindungsgemäßen No-
tenpults, bei denen die Notenablage nicht vollständig aus
Filz besteht, kann beispielweise nur das Notenanlagee-
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lement teilweise oder vollständig aus Filz bestehen, wäh-
rend das Notenstützelement nicht oder nur teilweise auf
Filz besteht.
[0016] Bei den Varianten des erfindungsgemäßen No-
tenpults, bei denen die Notenablage nicht vollständig aus
Filz besteht, kann bei dem Notenanlageelement
und/oder dem Notenstützelement beispielweise eine
zentrale Platte aus Holz, Metall und/oder Kunststoff vor-
gesehen sein, die dergestalt von einem Rahmen aus Filz
umgeben ist, dass nur die Vorderseite der Platte nicht
von dem Filzrahmen abgedeckt wird oder nur die Rück-
seite der Platte nicht von dem Filzrahmen abgedeckt wird
oder nur die Vorder- und die Rückseite der Platte nicht
von dem Filzrahmen abgedeckt werden.
[0017] Bei manchen Ausführungsformen ist die zen-
trale Platte aus Holz, Metall und/oder Kunststoff im We-
sentlichen mittig auf der Rückseite der Notenablage vor-
gesehen und nicht von dem Filzbestandteil bedeckt, um
an dieser Stelle eine höhere Steifigkeit zum bieten, um
eine möglichst feste und stabile Verbindung mit dem Sta-
tiv ausbilden zu können.
[0018] Bei anderen Varianten des erfindungsgemä-
ßen Notenpults besteht bei dem Notenanlageelement
und/oder dem Notenstützelement eine zentrale Platte
aus Filz und wird von einem Rahmen aus Holz, Metall
und/oder Kunststoff umgeben, so dass nur die Vorder-
seite der Filzplatte nicht von dem Rahmen abgedeckt
wird oder nur die Rückseite der Filzplatte nicht von dem
Rahmen abgedeckt wird oder nur die Vorder- und die
Rückseite der Filzplatte nicht von dem Rahmen abge-
deckt werden.
[0019] Bei manchen Ausführungsformen ist bei dem
Notenanlageelement und/oder dem Notenstützelement
ein Kern aus Holz, Metall und/oder Kunststoff vorgese-
hen, der vollumfänglich von einem Mantel aus Filz um-
mantelt ist.
[0020] Insbesondere aus ästhetischen aber auch aus
praktischen Gründen weisen manche Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Notenpultes ein Notenan-
lagelement mit einer durchgängigen Notenanlagefläche
auf. Für Zwecke der weiteren Optimierung der Standsta-
bilität kann das Notenanlagelement bei manchen Aus-
führungsfomen aber auch eine oder mehrere durchgän-
gige Ausnehmungen aufweisen, um dessen Gewicht
weiter zu reduzieren. Bei bestimmten Ausführungsfor-
men weist das Notenanlagelement eine Gitter- oder Rah-
menform auf, wobei die eine Seite des Gitters bzw. Rah-
mens eine Notenanlagefläche bildet, an der ein Noten-
heft nur mit einer sehr geringen Auflagefläche anliegt.
[0021] Vorzugsweise werden die Notenanlagefläche
und/oder die Notenstützfläche zu wenigstens 70% von
dem Filzbestandteil der Notenablage gebildet. Beson-
ders bevorzugt werden wenigstens 80% oder 90% der
Notenanlagefläche und/oder die Notenstützfläche von
dem Filzbestandteil der Notenablage gebildet. Bei einer
insbesondere bevorzugten Ausführungsform bestehen
die Notenanlagefläche und/oder die Notenstützfläche
vollständig aus dem Filzbestandteil der Notenablage.

[0022] Durch das Vorsehen von Filzflächen in den Be-
reichen, in denen die Noten zum Anliegen kommen oder
über die Notenhefte bzw. Notenblätter bewegt werden,
wird beim Ablegen, Verschieben oder Umblättern der No-
ten die Geräuschentwicklung signifikant reduziert. Zum
einen entstehen hierdurch von vornherein deutlich ge-
ringere Geräusch als beim Bewegen über vergleichbare
Flächen aus Holz, Metall oder hartem Kunststoff. Zum
anderen haben Filzflächen auch schallabsorbierende Ei-
genschaften, sodass die Geräusche, die entstehen von
der Filzfläche zumindest teilweise gleich absorbiert wer-
den können. Darüber hinaus ist auch die Reflexion des
Direktschalls bei Filz wesentlich geringer als bei her-
kömmlichen Materialien, wie z.B. Holz und Metall.
[0023] Bei besonders bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung besteht die Notenablage zu
wenigstens 80 %, zu wenigstens 90 %, zu wenigstens
95 % oder gar vollständig aus Filz. Bei bestimmten Aus-
führungsformen besteht nur das Notenanlageelement
der Notenablage vollständig aus Filz und das Notenstüt-
zelement besteht aus einem anderen Material, abgese-
hen von der Notenstützfläche, die erfindungsgemäß
zwingend mit einer Lage aus Filz überzogen sein muss.
[0024] Üblicherweise bestehen Notenpulte aus Metall,
Holz, festen Kunststoffmaterialien und/oder Kombinati-
onen hiervon. All diese Materialien sind typischerweise
durch eine relativ harte Oberfläche gekennzeichnet, was
beim Auflegen der Noten, aber auch beim Umblättern
und Verschieben von Notenheften mit teilweise stören-
den Geräuschen verbunden ist. Auf Filzflächen neigen
einzelne, nicht geheftete Notenblätter auch weniger zum
verrutschen im Verlgeich zu glatten Metall- oder Holzo-
berflächen.
[0025] Bei den Ausführungsformen der Erfindung, bei
denen die Notenablage abschnittsweise oder vollständig
über den gesamten Querschnitt aus Filz besteht, weist
der Filz vorzugsweise eine Materialstärke im Bereich von
6 bis 12 mm auf. Besonders bevorzugt liegt die Materi-
alstärke hier im Bereich von 8 bis 10 mm.
[0026] Grundsätzlich sind alle Filzmaterialien, die zu
einem Material mit der vorgenannten Dichte komprimier-
bar sind, für Zwecke des erfindungsgemäßen Notpultes
geeignet. Vorzugsweise besteht der bei der vorliegenden
Erfindung eingesetzte Filz zu wenigstens 50 %, wenigs-
tens 75 % oder gar zu 100 % aus gefilztem Kunststoffv-
lies, wie z.B. gefilzten Polyestervlies. Alternative Filzma-
terialien, aus denen die Notenablage des erfindungsge-
mäßen Notenpultes teilweise oder vollständig bestehen
kann, sind Wollfilz, Polylactid- bzw. PLA-Fasern aus z.B.
Maisstärke, Hanf oder ähnlichen nachwachsenden Roh-
stoffen.
[0027] Um für die Auflage von Notenheften genügend
Platz zu bieten, weist die Notenanlagefläche des erfin-
dungsgemäßen Notenpultes vorzugsweise eine im We-
sentlichen rechteckige oder trapezförmige Fläche mit
den Maßen 40 bis 80 cm in der einen Dimension und 20
bis 50 cm in der anderen Dimension auf. Bei bestimmten
Ausführungsformen erstreckt sich die Notenanlageflä-
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che über 50 bis 70 cm in der einen Dimension und 30
bis 50 cm in der anderen Dimension. Bei trapezförmigen
Notenanlageflächen ist vorzugsweise die Unterkante der
Notenanlagefläche breiter als deren Oberkante.
[0028] Notenanlageelemente mit trapezförmiger No-
tenanlagefläche können aus ästhetischen Gründen ge-
wünscht sein. Darüber hinaus wird hierdurch gegenüber
rechteckigen Ausführungsformen eine weitere Ge-
wichtsreduzierung und ein besonders niedriger Schwer-
punkt erreicht.
[0029] Die Ecken von im Wesentlichen rechteckigen
bzw. trapezförmigen Notenanlageflächen können mehr
oder weniger stark abgerundet sein, um die Gefahr zu
reduzieren, dass beim Vorbeigehen an den Ecken hän-
gen geblieben wird. Alternativ oder ergänzend kann es
auch aus ästhetischen Gründen gewünscht sein, die
Ecken von im Wesentlichen rechteckigen bzw. trapez-
förmigen Notenanlageflächen abzurunden.
[0030] Auch die Notenstützfläche kann im Wesentli-
chen rechteckig bzw. trapezförmig ausgestaltet sein, op-
tional mit abgerundeten Ecken. Die Maße von den im
Wesentlichen rechteckigen bzw. trapezförmigen Noten-
stützflächen liegen typischerweise im Bereich von 40 bis
80 cm in der einen Dimension und 1 bis 4 cm in der
anderen Dimension. Bei bevorzugten Ausführungsfor-
men liegt die Erstreckung in der einen Dimension bei den
erfindungsgemäßen Notenstützflächen Bereich von 50
bis 60 cm und in der anderen Dimension im Bereich von
2 bis 3 cm. Bei trapezförmigen Notenstützflächen ist die
mit der Notenanlagefläche verbundende Kante breiter
als die frei in den Raum ragende Kante.
[0031] Notenanlageelement und Notenstützelement
können entweder aus separaten Bauteilen zusammen-
gesetzt sein oder sie bestehen aus einer durchgängigen
Basis, auf der Filzflächen vorgesehen sind oder aus ei-
nem durchgängigen Kern, der von einem durchgängigen
Filzmantel umhüllt ist oder sie bestehen vollständig aus
einem durchgängigen Filzkörper.
[0032] Bei den Ausführungsformen, bei denen Noten-
anlageelement und Notenstützelement aus separaten
Bauteilen bestehen, können diese über mechanische
Befestigungsmittel miteinander verbunden sein, wie z.B.
Schrauben, Klammern oder Nieten. Alternativ können
die beiden Elemente auch miteinander über Verklebung
verbunden sein. Bei einer weiteren Alternative wird das
Notenstützelement in eine entsprechende Aufnahmenut
im Notenanlageelement eingesteckt. Bei einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform liegt eine Kombina-
tion von Einstecken und Verklebung vor. Bei besonders
bevorzugten Ausführungsformen ist im Notenanlageele-
ment eine V-förmige Aufnahmenut vorgesehen, in die
ein entsprechend passgenau zugeschnittenes Noten-
stützelement einsteckbar ist.
[0033] Bei einer speziellen Ausführungsform ist die
Notenanlagefläche an einem Notenanlageelement vor-
gesehen, dessen Materialstärke sich von unten nach
oben um bis zu 10%, um bis 25% oder um bis zu 50%
verringert. Auf diese Weise wird eine weitere Gewichts-

reduzierung und ein besonders niedriger Schwerpunkt
erreicht.
[0034] Bei bestimmten Ausführungsformen der Erfin-
dung ist das Stativ so aufgebaut, dass am unteren Ende
ein Stativfuß vorgesehen ist, von dem sich im Wesentli-
chen senkrecht nach oben wenigstens eine Stativstange
erstreckt, an der die Notenablage angeordnet ist. Vor-
zugsweise besteht diese Stativstange aus Holz, Metall
oder Kunststoff oder Kombinationen hiervon. Bei be-
stimmten Ausführungsformen ist die Stativstange hohl,
um Gewicht einzusparen. Die Länge der wenigstens ei-
nen Stativstange bzw. die Summe der Länge von meh-
reren hintereinander angeordneten Stativstangen liegt
im Bereich von 75 bis 150 cm. Bei einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform sind wenigstens zwei Sta-
tivstangen vorgesehen, die teleskopartig ineinander ge-
führt sind.
[0035] Vorzugsweise ist bei Stativen mit Stativfuß der
Stativfuß zusammenklappbar oder der Stativfuß ist mit
einem Handgriff lösbar mit der wenigstens einen Stativ-
stange verbunden, um das Stativ im Bedarfsfall, z.B. für
Transportzwecke, platzsparend zusammenlegen zu
können. Bei bestimmten Ausführungsformen weist der
Stativfuß drei zusammenklappbare Standelemente auf.
Bei den Ausführungsformen, bei denen der Stativfuß
nicht zusammenklappbar ausgeführt ist, ist der Stativfuß
vorzugsweise mit einem Handgriff lösbar mit der wenigs-
tens einen Stativstange verbunden und im von der Sta-
tivstange getrennten Zustand vorzugsweise stapelbar
ausgeführt.
[0036] Bei bestimmten Ausführungsformen ist auch
die Notenablage mit einem Handgriff lösbar am Stativ
angeordnet. Hierfür können entweder Ausnehmungen in
der Notenablagebasis, dem Notenablagekern oder dem
Filzkörper der Notenablage vorgesehen sein, die so be-
messen sind, dass sie auf entsprechende Aufnahmen
am oberen Ende des Stativs aufsteckbar sind.
[0037] Bei alternativen Ausführungsformen ist die No-
tenablage über ein Verbindungselement am Stativ an-
geordnet. Das Verbindungselement ist vorzugsweise mit
der Notenablage fest, d.h. nur mit einem Werkzeug lös-
bar, verbunden und im Gegensatz hierzu mit dem Stativ
lediglich mit einem Handgriff lösbar verbunden. Bei einer
speziellen Ausführungsform ist das Verbindungselement
eine an der Rückseite der Notenablage befestigte Platte
mit einem manuell betätigbaren Befestigungselement
zum Befestigen an dem Stativ.
[0038] Um den Winkel der Notenanlagefläche variie-
ren zu können, ist die Notenablage vorzugsweise über
ein schwenkbar am Stativ angeordnetes Verbindungse-
lement befestigt.
[0039] Bei einer speziellen Ausführungsform der Erfin-
dung weist das Notenpult eine gesonderte Aufnahme zur
Anbringung eines Beleuchtungsmittels mit einem Hand-
griff, d.h. ohne Werkzeug als Hilfsmittel, auf.
[0040] Für Zwecke der ursprünglichen Offenbarung
wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Merkmale, wie
sie sich aus der vorliegenden Beschreibung, den Zeich-
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nungen und den Ansprüchen für einen Fachmann er-
schließen, auch wenn sie konkret nur im Zusammenhang
mit bestimmten weiteren Merkmalen beschrieben wur-
den, sowohl einzeln als auch in beliebigen Zusammen-
stellungen mit anderen der hier offenbarten Merkmale
oder Merkmalsgruppen kombinierbar sind, soweit dies
nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde oder techni-
sche Gegebenheiten derartige Kombinationen unmög-
lich oder sinnlos machen. Auf die umfassende, explizite
Darstellung sämtlicher denkbarer Merkmalskombinatio-
nen wird hier nur der Kürzung und der Lesbarkeit der
Beschreibung wegen verzichtet.
[0041] Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass
es für den Fachmann selbstverständlich ist, dass die an-
hand der anhängenden Figur 1 dargestellte Ausfüh-
rungsform lediglich dazu dient, ein Beispiel für eine mög-
liche Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an-
zugeben. Der Fachmann wird daher ohne weiteres ver-
stehen, dass darüber hinaus auch alle anderen Ausfüh-
rungsformen, die die in den Ansprüchen genannten er-
findungsgemäßen Merkmale oder Merkmalskombinati-
on aufweisen, innerhalb des Schutzumfangs der Erfin-
dung liegen. Auf die umfassende, explizite Darstellung
sämtlicher denkbarer Ausführungsformen wird hier nur
der in Kürze und der Lesbarkeit der Beschreibung wegen
verzichtet.
[0042] Als Beispiel für eine mögliche Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend die anhän-
gende Figur 1 in Worten beschrieben, wobei

Figur 1 eine spezielle Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Notenpultes

darstellt.
[0043] Das in Figur 1 dargestellte Ausführungsbeispiel
zeigt ein erfindungsgemäßes Notenpult (1) mit einer an
einem Stativ angeordneten Notenablage (2) mit einem
Notenanlagelement (3), dass auf der hier sichtbaren Sei-
te eine ebene Notenanlagefläche aufweist. Am unteren
Ende des Notenanlageelements (3) befindet sich ein No-
tenstützelement (4), auf dessen Oberseite sich eine No-
tenstützfläche befindet, die in einem Winkel von im We-
sentlichen 90° zu der Notenanlagefläche angeordnet ist.
[0044] Bei der hier dargestellten Ausführungsform be-
steht die Notenablage 2 vollständig aus Filz, d.h. sowohl
das Notenanlageelement (3) als auch das Notenstütze-
lement (4) bestehen zu 100 % aus einem Filzmaterial.
Dieses Material ist lediglich in der Mitte der Notenanla-
gefläche (3) viermal durch jeweils eine Schraube (10)
durchbrochen. Diese Schrauben (10) dienen der Befes-
tigung einer auf der Rückseite der Notenablage (2) an-
geordneten Platte, an der ein Befestigungselement vor-
gesehen ist, über das die Notenablage (2) am Stativ des
Notenpults (1) schwenkbar gelagert ist.
[0045] Das bei der hier gezeigten Ausführungsform
eingesetzte Filzmaterial ist ein gefilztes Polyestervlies
mit einer Materialstärke von 8 mm und einem Gewicht
von 2.500 g/m2, was einer Dichte von rund 310 g/m3

entspricht.
[0046] Das Stativ der hier dargestellten Ausführungs-
form der Erfindung weist am unteren Ende den Stativfuß
(5) auf, der hier nicht zusammenklappbar ausgeführt ist,
sondern drei fest mit einem zentralen Element verbun-
dene Fußteile aufweist. Der bei dieser Ausführungsform
dargestellte Stativfuß ist so gestaltet, dass die Stativstan-
ge (6) aus pulverbeschichtetem Stahl in eine Sackboh-
rung im zentralen Element des Stativfußes (5) einsteck-
bar ist. Wird die Stativstange (6) herausgenommen, kön-
nen mehrere Stativfüße (5) aufeinander gestapelt wer-
den.
[0047] Bei der hier dargestellten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Notenpultes (1) sind insgesamt
zwei Stativstangen vorgesehen, die teleskopartig inein-
ander geführt sind, wobei die obere Stativstange (7) in
der hohlen Stativstange (6) geführt ist. Am oberen Ende
der unteren Stativstange (6) ist ein Befestigungsmittel
(8) vorgesehen. Durch Betätigung des Handteils (9) kann
die Stativstange (7) in der Stativstange (6) in einer be-
stimmten Höhe festgehalten werden. Durch erneutes Be-
tätigen des Handteils (9) kann die Verbindung jedenfalls
vorübergehend gelöst werden, damit die Stativstange (7)
in der Stativstange (6) für Zwecke der Höhenverstellung
bewegt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Notenpult
2 Notenablage
3 Notenanlageelement
4 Notenstützelement
5 Stativfuß
6 Stativstange
7 Stativstange
8 Befestigungsmittel
9 Handteil
10 Schraube

Patentansprüche

1. Notenpult (1) mit einem Stativ und einer an dem Sta-
tiv angeordneten Notenablage (2), wobei die Note-
nablage (2) ein Notenanlagelement (3) mit einer ebe-
nen Notenanlagefläche und ein Notenstützelement
(4) mit einer ebenen Notenstützfläche aufweist, wo-
bei die Notenstützfläche in einem Winkel von im We-
sentlichen 90° zu der Notenanlagefläche angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Noten-
ablage (2) zu wenigstens 70 Vol.-% aus Filz besteht.

2. Notenpult (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Notenablage (2)

a) eine zentrale Platte aus Holz, Metall und/oder
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Kunststoff aufweist, die von einem Rahmen aus
Filz umgeben ist, oder
b) eine zentrale Platte aus Filz aufweist, die von
einem Rahmen aus Holz, Metall und/oder
Kunststoff umgeben ist, oder
c) einen Kern aus Holz, Metall und/oder Kunst-
stoff aufweist, der vollumfänglich von einem
Mantel aus Filz ummantelt ist, oder
d) vollständig aus Filz besteht.

3. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Berei-
che, in denen der Querschnitt der Notenablage (2)
vollständig aus Filz besteht, eine Materialstärke im
Bereich von 6 bis 12 mm aufweisen.

4. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Filz
aus gefilztem Polyestervlies besteht.

5. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Filz ei-
ne Dichte im Bereich von 0,1 bis 0,6 g/cm3 aufweist.

6. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich die
Notenanlagefläche über eine im Wesentlichen recht-
eckige Fläche mit den Maßen 40 bis 80 cm in der
einen Dimension und 20 bis 50 cm in der anderen
Dimension erstreckt.

7. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich die
Notenstützfläche über eine im Wesentlichen recht-
eckige Fläche mit den Maßen 40 bis 80 cm in der
einen Dimension und 1 bis 4 cm in der anderen Di-
mension erstreckt.

8. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das No-
tenanlageelement (3) und das Notenstützelement
(4) durch Klebung miteinander verbunden sind.

9. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich das
Notenanlageelement (3) von unten nach oben ko-
nisch verjüngt.

10. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Stativ
einen Stativfuß (5) und wenigstens eine sich von
dem Stativfuß (5) im Wesentlichen senkrecht nach
oben erstreckende Stativstange (6, 7) aufweist, an
der die Notenablage (2) angeordnet ist.

11. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Stativ
einen Stativfuß (5) und wenigstens zwei Stativstan-

gen (6, 7) aufweist, die teleskopartig ineinander ge-
führt sind.

12. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Stativ
einen Stativfuß (5) und wenigstens eine sich von
dem Stativfuß (5) im Wesentlichen senkrecht nach
oben erstreckende Stativstange (6, 7) aufweist, an
der die Notenablage (2) angeordnet ist, wobei der
Stativfuß (5) zusammenklappbar ist oder mit einem
Handgriff lösbar mit der wenigstens einen Stativ-
stange (6, 7) verbunden ist.

13. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Note-
nablage (2) mit einem Handgriff lösbar am Stativ an-
geordnet ist.

14. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Note-
nablage (2) über ein Verbindungselement mit einem
Handgriff lösbar am Stativ angeordnet ist.

15. Notenpult (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Note-
nablage (2) über ein Verbindungselement schwenk-
bar am Stativ angeordnet ist.
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